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In .Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

4750/J betreffend die Verpflichtung der Gastgewerbetreibenden, 

mindestens zwei Sor~en kalter nicht alkoholischer Getränke zu 

einem nicht höheren Preis auszuschenken, als das am billigsten 

angebotene kalte alkoholische Getränk, welche die Abgeordneten 

Neuwirth und Genossen am 14. Dezember 1989 an mich richteten, 

beehre ich mich wie· folgt Stellung zu nehmen: 

Zu den Punkten 1 und 2 der Anfrage: 

Ich bin bereit, im Laufe des Jahres 1990 im Rahmen einer der ~ 

Preiserh'ebungen die Einhaltung der Bestimmung des § 19Sa GewD 

1973 durch die Gastg.werbebetriebe UberprUfen zu lassen. 

Zu Punkt 3 der Anfrage: 

Die Nichteinhaltung-des § 19Sa GewO 1973 ist mit einer Verwal­

tungsstrafe von bis zu 15.000,-- Schilling bedroht (§ 3S8 Z 17 
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GewO 19?3). Gastgewerbetreibende, die den § 196a GewO 19?3 nicht 

einhalten, werden daher ein entsprechendes Verwaltung9stra~ver­

~ahren zu gewärtigen haben. Verwaltungsstra~behörden erster In­

stanz sind die Bezirksverwaltungsbehörden. 

Zu den Punkten 4 und 5 der Anfrage: 

§196a GewO 19?3 spricht nur von zwei Sorten nichtalkoholischer 

kalter Getränke. Mit Hil~e des § 196a GewO 19?3 können Gastge­

werbetreibende daher nicht veranlaßt werden, zus~tzlich noch ein 

"Jugendgetränk" anzubieten, das billiger ist als das am billig­

sten angebotene alkoholische Getränk (ausgenommen Obstwein = 
"Most") . 

Zu den Punkten 6 und? der An~rage: 

Im § 196a GewO 1973 geht es nicht um einen überhöhten Preis im 

Sinne einer Preistreiberei, sondern um die Frage, ob die von 

§ 196a GewO 1973 ge~orderte Preisrelation zwischen dem billigsten 

alkoholischen Getränk und zwei Sorten nichtalkoholischer Getränke 
"" 

stimmt. Im Zuge derPreiserhebung kann sicherlich ~estgestellt 

werden, welcher Prozentsatz der Gastgewerbetreibenden diese Vor­

schri~t einhält. 
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